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Erweiterung zur Stellungnahme zur Hausmitteilung der Verwaltung zum Änderungsantrag 
AN/BV0022/2020/16  

Sehr geehrte/r Damen und Herren, 

durch die Änderung der StVO vom 28.04.2020 in Punkto Mindestüberholabstand von zu Fuß Gehenden, 
Radfahrenden und Elektrokleinstfahrzeugführenden durch Kraftfahrzeuge, wurde ein Mindestüberholabstand von 
1,50 m innerorts und 2,00 m außerorts für das Überholen festgeschrieben.  

Nach einer intensieven Überprüfung der Beschlussvorlage der Verwaltung BV 0022/2020 sowie den eingereichten 
Änderungsanträgen der anderen Fraktionen müssen wir feststellen, dass nur der Änderungsantrag AN BV 
0022/2020 - 16 diese Vorgaben erfüllt.  

Der in unserem Änderungsantrag eingeplante Radfahrstreifen links und rechts der 7,00 m breiten Fahrbahn für den 
Kraftfahrzeugverkehr, hat eine Breite von 2,00 m. 

Wenn der Radfahrstreifen (2,00 m) durch einen Radfahrer von einer optimalen Planungsvorgabe und mittigen 
Nutzung (1,00 m) unterstellt wird und der Seitliche Sicherheitsraum (0,50 m) aus der Raumforderung für den 
Raumbedarf von Kraftfahrzeugen berücksichtigt wird, erfüllt nur unser Änderungsantrag AN BV 0022/2020 - 16 
(Mindestüberholabstand von 1,50 m) diese Vorgabe.  

Mit freundlichen Grüßen  

Fraktionsvorsitzender 
Oliver Schönrock 
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15.3.2020 Barrierefreie Mobilität - Rad- & Gehwege

https://www.barrierefreie-mobilitaet.de/pages/wegeplaetze/rad-amp-gehwege.php?lang=DE 4/6

Voraussetzung für eine gemeinsame Führung des Radverkehrs mit dem Fußgängerverkehr ist die
Gewährleistung einer ungestörten Nutzung des Gehwegbereiches für alle Fußgänger. Nach der ERA
ist der Einsatz einer gemeinsamen Führung nur vertretbar, wo die Netz- und Aufenthaltsfunktion
beider Verkehre gering sind und keine verkehrlichen und baulichen Einschränkungen auf Fuß- und
Radverkehr bestehen. Die Breite ist abhängig von der Nutzungsintensität im Rad- und
Fußgängerverkehr. Sie beträgt mindestens 2,50 m (ERA Abschnitt 3.6).

Bildmaterial aus der ERA

Bild 3: Verkehrsräume und lichte Räume des Radverkehrs

Aus den Grundmaßen der Verkehrsräume für den Radverkehr und den Grundmaßen der
Verkehrsräume vom Gehweg lassen sich Breite und Höhen für die erforderlichen
Bewegungsspielräume untereinender zusammensetzen.

Bild 84: Beispiel Sehbehindertengerechter Begrenzungsstreifen zwischen Radwegen und Gehbereichen

Neben dem Sicherheitstrennstreifen zwischen Fahrbahn und Radweg ist zur Abgrenzung zwischen
Radweg und Gehweg ein Begrenzungsstreifen vorzusehen. Zu bemerken ist, dass bei vielen Bildern
in der ERA dieser Streifen nicht dargestellt ist.

Bild 88: Beispiele für die Ausbildung von Bordsteinabsenkungen an Rad-/Gehwegüberfahrten

Die ERA weist darauf hin, dass der Übergang zwischen Seitenraum und Fahrbahn bzw. umgekehrt
so auszubilden ist, dass er mit Fahrrädern stoßfrei in direkter Führung und ohne Verschwenkungen
erreicht bzw. verlassen werden kann (Abschnitt 11.1.6). Bild 88a widerspricht diese Angaben. Bei
dem dargestellten 10 cm hohen Flachbordstein ist eine stoßfreie Überfahrt nicht gegeben. Die
Überfahrt mit „Cityrädern“, die schmale Reifen und zum Teil keine Vorderradfederung besitzen, ist
das Überfahren eines solchen Flachbordsteines sehr gefährlich. Besonders wenn (ungewollt) auch
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Grundmaße: Raumbedarf von Kraftfahrzeugen

Fahrzeugart B (B)

Personenkraftwagen 0,25 m 0,15 m

Lieferwagen 0,25 m 0,20 m

Lastkraftwagen 0,25 m 0,20 m

Linienbus 0,25 m 0,20 m

Straßenbahn 0,30 m -

• Bewegungsspielräume• Zusammensetzung des Raumbedarfs

• Lichte Räume (Sicherheitsräume)

Fahrzeugart S1 S2 S3

Grundmaß 0,25 m

0,50 m
(0,25 m)

0,30 m

zwischen 
Linienbussen

0,40 m

zu Verkehrs-
raum Radfahrer

0,75 m

Begegnung 
zw. Kfz

0,25 m

FGSV: RASt 06 



Grundmaße: Raumbedarf von Linienbussen

FGSV: RASt 06 

Fahrzeugbreite = 2,55 m (Bemessungsfahrzeug)
Bewegungsspielräume gelten für
• Begegnen,
• Vorbeifahren und
• Nebeneinanderfahren

• Mindestmaße möglich bei …

- geringen Fahrzeugfolgen
- ÖPNV untergeordnet
- Ausweichmöglichkeiten
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Grundmaße: Raumbedarf fließender Kfz-Verkehr

- Begegnen, - Vorbeifahren

FGSV: RASt 06 
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Grundmaße: Raumbedarf fließender Kfz-Verkehr

- Neben-

einander-

fahren

FGSV: RASt 06

BUS

3,05

6,95
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